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Senates versteht er processiculum matrimoniale nach
iıtalıenischem Sprachgebrauche: das Informativ-, auch ge-
nannt Brautexamen, das der Pfarrer VOT SC. der Ehe mıt
den Brautleuten aufinımmt! So versagt manchmal auch das La-
teiın als Verkehrssprache, wWwWenn es näamlıch das Gepräge eıner
Nationalsprache annımmt.

Taz Prof Dr Joh Haring.

(Aufbe&ahrung des Allerheiligsten 1m Nonnenchor.) S
ıst begreiflich, daß die Nonnen, welche in strenger Klausur le-
ben, den eucharistischen Heiland innerhalh der Klausur WwWun-  S
schen. Yatsächlich atten manche Nonnen das Allerheiligste in
dem Nonnenchor. Auch in einem ach der Rechtskraft des KoO-
dex erbauten Frauenkloster hat 1983928 die Finrichtung getroffen,
daß das Allerheiligste nıcht bloß Aln ar er Klosterkirche,
ondern auch ıin einem JTabernakel, der durch einen CHN1eDer
auch gegen den ebetschor eöffnet werden kann, qaufbewahr
wIird. ra ist 1€es gestattet ? Neılin. Can 1267 sagt Revocato
quolibet contrarıo priviılegio, ın 1psa religı10sa vel pla Oomo0
sanctissima kucharıiıstia custodiri nequit, N1ıs1ı vel in ecclesia vel
in principali oratorIlio; DecCc apud mon1lales intra chorum vel
septa monaster1ıl. Die erufung auf die Gepidlogenheit 1n ande-
ren Frauenklöstern ist gegenstandslos. Eın Mißbrauch wırd
durch einen anderen nicht gerechtfertigt.

In einer omkırche wird entsprechefld dem Can. 1268, E T A
D, das Allerheiligste regelmäßıg qut einem Seitenaltar aufbe-

wahrt Zu Zeiten aber, ın denen am ochaltar Segenandachten
ehalten werden, wird aus Bequemlichkeıit das Allerheiligste
auch In einem auf einer Kredenz aufgesteillten Tabernakel auyf-
bewahrt Was ist Vo diesem ebrauche halten? Es ıst eın
grober Mißbrauch, der jedenfalls einer Kathedralkirche nicht
vorkommen soll Vgl Call. 1269, E Sanctissıma Eucharistia .
Servarı ın tabernaculo inamovıbilı in media parte altaris AT E
posıto.

Taz ' Prof. Dr Joh quin9.
(Veräußerung VOlI Wertpapieren.) 1in Kloster rhielt _äurch

eın ıtglie eine größere Anzahl Vo Wertpapileren. ra ist
ZU Veräußerung derselben, wWeNnn der Wert 1re über-
steigt, eın Apostolisches Indult notwendig? Sicher ann ach
Can. 1539, s miıt Zustimmung des Ordinarl1us, des Diözesan-
verwaltungsrates und der Interessenten ine mwandlung in
bessere oder wenigstens gleichwertige und gleich sichere Papiere
erfolgen. ur Veräußerung ist aber eın Apostolisches Indult
nicht notwendig, WeNnn die Wertpapiere nıcht eine Aussteuer

H


